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Liechtenstein könnte völkerrechtlich Nein sagen zu Rüthi 
Unbestrittene Eindeutigkeit im Nachbarrecht:-Schädigende Rauch- und Abgasentwicklung ist verboten 

Der Feldkircher Oberlandesgerichtsrat Dr. Ri
chard Schreiber benützte Montag abend die An
wesenheit des bedeutenden Völkerrechtslehrers 
Universitätsprofessor Dr. von der Heydte in 
Feldkirch, um die Frage «Thermokraftwerk Rü
thi», die uns Liechtensteiner so sehr am Herzen 
liegt, aus völkerrechtlicher Sicht aufzurollen. 
Dr. Heydte ist ein neutraler, unabhängiger und  
international anerkannter Experte des Völker
rechtes. 

OLGR Dr. Schreiber bezog sich auf ein Werk  
Dr. Heydtes, nämlich das «Völkerrecht» (1958), 
worin es heisst: «Die Errichtung oder Duldung 
von Anlagen, deren Rauchentwicklung die Be
wohner eines Nachbarlandes schädigt, ist vom 
Völkerrecht verboten.» OLGR Dr. Schreiber be
zog sich weiter auf die in Strupp-Schlochauer 
«Wörterbuch des Völkerrechtes», 3. Band, Sei
te 447, zitierte Entscheidung eines internationa-

Mehr Bewegungsfreiheit für die 
Kirche hinter dem Eisernen Vorhang 

W i e n  (Kipa) Der Erzbischof von  "Wien, Kar
dinal König, w a r  Gast bei 'einer Veranstaltung 
des Verbandes der Auslandskorrespondenten in 
Wien. In einer  kurzen Ansprache befaßte s;ich 
der Kardinal mit den Gründen, di>e qierade den 
Erzbischof von Wien in besonderem Maße mit 
den Beziehungen zu der Kirche in Osteuropa 
in Verbindung bringen. Kardinal König nannte 
dabei in erster Linie die aus der geographischen 
Lage Wiens und der Geschichte Oesterreichs 
erwachsenden Aufgaben. In zweiter Linie sei 
es seine besonders herzliche Beziehung zu Papst. 
Johannes XXIII. gewesen, der mit ihim gerade 
Fragen des Verhältnisses zur Kirche im Osten 
besprach, 

Wenn er gefragt werde, erklärte  der  Kardi
nal, wie wieit e r  in V e r h a n d  1 u n g e n zwi
schen dem Vatikan und den  kommunistischen 
Regierungen der osteuropäischlen Länder ein-
geschalbet sei, so müsse e r  dazu ausdrücklich 
feststellen, daß es allein Sache des Vatikans 
sei, mit Staaten Verhandlungen zu  führen. Er 
selbst habe seine Aufgabe niemals diarin gese
hen, im. Namen dier Kirche Verhandlungen zu 
führen, wohl aber sei es ihm gelungen, als 
Kontaktmann manches zu klären und manche 
Meinung zu erforschen, 

Auf die Frage eines Korrespondenten erklär
te Kardinal König, daß er niemals gesagt habe, 
er würdie zu  einer bestimmten Zeit wieder nach 
Ungarn fahren. Das Agreement zwischen dem 
Vatikan und der ungarischen Regierung be
frachte .er im großen un!d ganzen als günstig. 
Ein solches Ueberein'kaminen könne natürlich 
nicht alles klarstellen. Sein wesentlichster 
Zweck sei es gewesen, einige Bischofsstühle 
neu zu besetzen. I n  Ungarn sei wohl eine ge
wisse Beruhigung eingetreten, doch müsse man 
sich natürlich fragen, wie es weitergehfen soll. 
Seiner Meinung nach wurde der Fall M i n d s -
j e n t y  deswegen ausgeklammert, d a  hier  die 
Meinungsverschiedenheiten zu groß waren. 
Mmdszenty würde  Ungarn wohl verfassen, 
Wenn er vollkommen rehabilitiert würde. Dazu 
scheint die ungarische Regierung derzeit nicht 
bereit zu sein. 

Auf eine andere Frage, ob e r  'den Vertrag 
Ungarn als einen Made'llfall ansehe, ver

wes Kardinal König auf seinen Artikel in dier 
°ndoner «Times» und d i e  da r in  vertretene 
Messung, daß sich in dien kommunistischen 
andern wohl kaum, die atheistische Staatsdok-
'̂n ändern Wierde, daß sich jedoch im Laufe der 

S| 
ein>e gewisse Diskrepanz zwischen der 

aatsdoktrin u n d  dem praktischen Verhalten 
b ^ j ^ i l d e n  könnte, in der d i e  Kirche einen 
DaßC - e n e n  Atem- und Lebensraum fände. 
Ka f)e'ne s o ^ c ^ e  Entwicklung möiglich sei, zeigte 

a n ^ a n t ^  einiger Beispiele aus 

J o e l e n  Ländern des Ostens, sagte der Kar-
etwa ^ I j a c f e  ^ e r  Kirche nach außen hin 
reicht e i c h t e r  Geworden, doch bleiben i n  zahl
t e  administrative Schikanen nach  
daß V-°r Gestehen. Es sei dahler verständlich, 
lieh V l e ' e  Katholiken in diesen Ländern ängst-

' v,erstört und müde geworden sind. 

len Schiedsgerichtes im Trail-Smelter-Fall, d. i. 
ein gleicherFall mit SOä-Fabriksrauch im Grenz
gebiet von den USA und Kanada. Der Schieds
spruch lautet: «Kanada ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass Trail-Smelter (Name des Unter
nehmens) künftig die schädigende Rauchent
wicklung unterlasse.» Beides zusammenfassend 
stellte Dr. Schreiber folgende Frage: «Ist ein 
Staat berechtigt, auf seinem Gebiete eine Tätig
kei t  auszuüben oder zu dulden, die mittels Ver
änderung des Luftzustandes durch Rauch oder 
Gase wesentlich und schädlich auf das Gebiet 
des Nachbarstaates einwirkt?» 

«Nein! Es gibt ein völkerrechtliches Nachbar
recht. Danach ist der Staat hiezu nicht berech
tigt!» war die eindeutige Stellungnahme Uni
versitätsprofessors von der Heydtes. Derzeit 
gibt es einen ähnlichen Streitfall zwischen 
Frankreich und Deutschland, bei dem es nicht 
um eine Schädigung des Menschen, sondern der 
Pflanzenwelt geht, der  durch einen veränder
ten Grundwasserspiegel hät te  hervorgerufen 
werden können. «Jeder Staat ist verpflichtet, 
sich jeder Immission (Rauch-, Abgasentwick
lung) i n  das Nachbarland zu enthalten, die über 
das an der  betreffenden Grenze Normale hin
ausgeht. Dies ist also etwa im Saarland anders 
zu beurteilen als an  einer Grenze eines bisher 
landwirtschaftlichen Gebietes. In einem Indu
strie-Grenzgebiet muss man mehr dulden als in 
einem landwirtschaftlichen Grenzgebiet.» Da
mit gab Universitätsprofessor Heydte k lar  zu 
verstehen, dass in unserem Falle die Toleranz
grenze niedriger angesetzt werden kann, dass 
wir also den berechtigten Anspruch auf die 
Reinhaltung der Luft gemäss unserem bisheri
gen Lebensraum haben, einem Lebensraum, der 
nicht nu r  landwirtschaftlichen, sondern sogar 
fremdenverkehrswirtschaftlichen Aufgaben ent
spricht. 

Des weiteren führte Universitätsprofessor 
Heydte aus, dass z. B. Vorarlberg nichts unter
nehmen könne, d a  laut österreichischer Verfas
sung die Bundesregierung hiefür zuständig ist. 
Rüthi sei eine Frage der aussenpolitischen Be
ziehungen. Ein entsprechender Protest müsste 
von der Bundesregierung in  Wien nach Bern 
gehen.» Daher, so kommentierte der  Redner die 
Meldungen in Schweizer Zeitungen, kann es im 
Kanton St. Gallen auch keine Volksabstimmung 

geben, denn hier sei nicht der Kanton St. Gallen 
zuständig, sondern dies sei eine Frage d e r  Eid
genossenschaft. Der St. Galler Grosse Rat könne 
hier ebensowenig entscheiden wie der  Landes
hauptmann von Vorarlberg. Dies sei eine Frage 
der aussenpolitischen Beziehungen, also nicht 
der interprovinziellen, sondern der  zwischen
staatlichen Beziehungen. 

Die Schädlichkeit für Mensch und Tier sei 
dabei nicht unbedingt notwendig, erklärte Dr. 
Heydte, es genüge eine klimatische Verände
rung, die sich beispielsweise auf den Obstbau 
oder auf die Nadelhölzer auswirke. 

Das allgemeine Völkerrecht sei in einigen 
Belangen umstritten. Einig sei man sich jedoch 
im Nachbarrecht. Damit spielte Universitätspro
fessor Heydte auf die ausgesprochene Eindeu
tigkeit der Auffassungen international bekann
ter Völkerrechtslehrer wie Verdross, Wengler 
und Guggenheim an, und zwar im Bereich des 
Nachbarrechtes. Diese Eindeutigkeit werde be
kräftigt durch eine Fülle von Schiedssprüchen. 
Vielleicht der bekannteste sei jener im Trail-
Smelter-Fall. 

Bemerkenswerte Hinweise machte n u n  Dr. 
heyd t e  auf die völkerrechtlichen Probleme, die 
sich aus der  Verschmutzung internationaler Ge
wässer ergeben. So sei Holland nicht länger ge
willt, die  Verschmutzung des Niederrheins 
durch das deutsche Industriegebiet hinzuneh-
mne, Hier seien völkerrechtliche Auseinander
setzungen zu erwarten. Aus diesen Befürchtun
gen wegen Verschmutzung des Bodenseewas
sers durch einen möglichen Bruch der Pipeline 
wehre sich Bayern gegen eine Pipeline-Trasse 
entlang dem Bodensee. Auch zwischen Frank
reich und  Spanien werde ein Fall aufgerollt, in 
dem es um die Ableitung von Abwässern gehe. 

Abschliessend betonte Universitätsprofessor 
Heydte nochmals, dass im Nachbarrecht die 
Normen unbestritten sind. Es sei gemäss völker
rechtlichem Nachbarrecht eine schädigende Im
mission (Abgas-, Rauchentwicklung) über  die 
Grenze hinweg zu unterlassen. Der Nachbar
staat habe nicht etwa einen Schadenersatzan
spruch, ihm stehe vielmehr ein Unterlassungs
anspruch zu. Es gehe also nicht um eine Wie
dergutmachung eines angerichteten Schadens. 
Es gehe vielmehr darum, dass die Luftverunrei
nigung unterlassen werde. 

Noch kein europäisches Patentrecht 
DK München - Haben Sie schon einmal eine 
gute Idee gehabt? Die kann ein Vermögen wert 
sein, mehr als jedes Lotterielos. Um einen 
Lotteriegewinn zu kassieren, brauchen Sie aller
dings, wie jedermann weiss, ein gültiges Los 
mit der richtigen Nummer. Zum Schutz Ihres 
erfinderischen, technisch fortschrittlichen und 
neuen Gedankens sollten Sie beim Patentamt 
des Landes, in dem Sie auf die  praktische Ver
wertung Ihres Gedankens ein Monopol auszu
üben wünschen, ein Patent beantragen. Axxch 
diese Patente tragen Nummern, die grosse Tref
fer sein können. 

Schon die Republik Venedig und das deut
sche Kaiserreich des Mittelalters, erteilten an 
Erfinder solche Schutzrechte und liessen ent
sprechende Anträge nach verschiedenen Ge
sichtspunkten vorprüfen. Vom Geist der  Auf
klärung geprägt, war dann später die nord 
amerikanische Verfassung die erste, die je
dem Mitbürger das Recht auf staatlichen 
Schutz seiner für patentwürdig befundenen 
neuen Lösung technischer Probleme ausdrück
lich verbriefte. Zusammen mit entsprechenden, 
teilweise älteren Regelungen auch in England 
und in Frankreich w a r  damit für die sprung
hafte Entwicklung der Technik zu Beginn und 
während des 19. Jahrhunderts der Grundstein 
gelegt. 

Das Deutsche Patentamt wurde in Berlin 
zwar erst 1877 gegründet, doch berücksichtigte 
das Patentgesetz die in  de r  ganzen Wel t  bis 

dahin gesammelten Erfahrungen, und durch die 
überaus sachliche Prüfung aller Patent-Anträge 
errang das Deutsche Patentamt einen guten 
Ruf. Nach dem letzten Krieg begann es  mit 
seiner Arbeit in München. Bis auf den heuti
gen Tag bildet die sachliche Prüfung aller 
eingehenden Patent-Anmeldungen das  Kern
stück aller «neuheitsprüfenden» Patentämter, 
zum Beispiel in Holland, Israel, Japan, Nord
amerika, Oesterreich, in den skandinavischen 
Ländern u n d  in  Deutschland. Zwar ist diese 
Neuheitsprüfung in Frankreich und  der Schweiz 
nur  auf Teilgebiete und in England im wesent
lichen nur  auf Druckvorschriften des eigenen 
Landes beschränkt, aber dennoch sind in der 
ganzen Welt  für diesen Zweck zur Zeit rund 
10 000 technisch vorgebildete Akademiker ein
gesetzt. 

Für jedes Land, dessen Patentamt Sie Ihren 
Vorschlag unterbreiten, wird also einer die-
seT Prüfer Ihnen mitteilen, ob Ihr Gedanke dort 
patentwürdig (in Deutschland: neu, technisch 
fortschrittlich und erfinderisch) ist. Für  die 
Form Ihrer Unterlagen bestehen, leider, ein
heitliche Bestimmungen noch nicht, so dass Sie 
zumindest im Ausland stets auf die Hilfe von 
Rechtsberatern angewiesen sind-, alles in al
lem eine kostspielige Sache, die bei Patentie
rungen zum Beispiel in 18 Ländern gut und 
gerne 20000 DM erfordern kann, 

Ihre Interessen haben Sie mit einer Auslage 
in dieser Grössenordnung aber nur  für eine 

Zum Artikel «Amerikaner bleibt zu Hause» . . .  
In seinem Artikel versucht B. Konrad u. a. die 

Reisefreudigkeit der Amerikaner nach Europa mit 
dem Hinweis zu begründen, m a n  müsse einfach 
einmal den Alten Erdteil besucht "haben — unge
fähr so, Wiie m a n  heute  nicht nur ein Auto be
sitzt (das hat schliesslich jeder Fremdarbeiter), son
dern dass man sich auf — stundenweise gemieteten 
Pferdesrücken in vielleicht ebenso entliehenen Dres
ses vor  seinen staunenden Mitbürgern «produziert». 
Gewiss, dieses etwas «Seinwollen» ist e i n e  Trieb
feder. Die Hauptairsache scheint mir aber darin zu 
liegen, dass der Amerikaner, dessen Dollar im eige
nen Land kaufmässicj allerhöchstens runde zwei 
Franken wert ist (betrachtet man die Hotelpreise, 
dann kann man den W e r t  des Dollars dort gut  und 
gern einem Franken gleichsetzen) während bei  einer 
Reise nach Europa doch d e r  Dollar mindestens vier 
Franken entspricht. Man hat also — nur  durch die
sen Wertunterschied in der Kaufkraft — di© Hälfte 
des Urlaubs in Europa schon bezahlt, wenn man ihn 
plant. So betrachtet, kann der Amerikaner für sein 
Geld doppelt so lange in Europa weilen, als in den 
USA. Darüber hinaus sind d,ie Verkehrsmittel in 
USA preislich eben auch der landesinternen Rela
tion des  Dollars angepasst, so dass ein Europa-Trip 
keine Mehrkosten verursachen dürfte, ' 

Darüber sich zu wundern steht uns  nicht an. Wie
viele Zeitgenossen reisen nach Jugoslawien — 
neuerdings auch nach Bulgarien und Rumänien (trotz 
Protestvereiroigungen «Wir vergessen niemals») — 
nach Spanien usw., vor allem deshalb, weil sie dort  
für die guten Schwizerfränkli eben mehr erhalten 
als im eigenen Land. Wie  mancher holt sich drunten 
in Feldkirch die Butter, weil sie nu r  rund die Hälfte 
des hiesigen Preises ausmacht, und wie viele ver
suchen auch, ihren Fleischbedarf dor t  zu decken, 
weil sie mit den inländischen Preisen nicht mehr 
durchkommen. Genau wie im Falle Amerika liegt 
der  Fehler in erster Linie in de r  Preisstruktur im 
eigenen Land (wozu in Liechtenstein noch die Un
sitte der «Souvenir»- bzw. Fremdenpreise kommt!), 
und so lange dieses Gefälle besteht, lässt man  eben 
d ie  Lüfte der Fremde um seine Nase wehen. Träte 
an Stelle der  künstlichen Währungsparität die na
türliche, wäre es mit den Amerikanern i n  Europa 
bald weniger gut  bestellt. dr. - Vaduz 

begrenzte Zeit (in Deutschland 18 Jahre) ge
schützt. Wie man sieht, dient das Patentwesen 
nicht nur  dem Schutz des Erfinders, sondern 
nimmt auch die Interessen de r  Oeffentlichkeit 
wahr. Aus der Offenlegung Ihrer Gedanken 
(Patent: literae patentes) hatte die Oeffentlich
keit allerdings noch während der Schutzdauer 
schon einen ersten Vorteil. Die interessierten 
Fachkreise konnten Ihre Gedanken nämlich 
zwar noch nicht selbst gewerblich verwerten, 
waren aber berechtigt, auf deren Grundlage 
bereits weiterzubauen. Allein diese Anregun
gen würden den fördernden W e r t  des Patent
wesens auf die technische Entwicklung beson
ders seit grossen Revolutionen vollauf erklä
ren. Aber  darüber hinaus werden Ihre bis da
hin unangreifbaren Schutzrechte nach Ablauf 
der in jedem Land etwas verschiedenen -
Schutzdauer der Oeffentlichkeit zur freien 
Verwertung zugänglich, und nun  kann  jeder
mann sie ausnützen. Das heisst mit  anderen 
Worten: nachdem Sie während der  Schutzdauer 
der alleinige Nutzniesser Ihrer Erfindung 
gewesen sind, kann sie nunmehr von der  All
gemeinheit nachvollzogen und benutzt werden. 

Schwierigkeiten und Verzögerungen 
Im Verkehr mit jedem der nationalen Patent

ämter (international geltende Patente werden 
zwar, in Europa angestrebt, doch gibt es sie 
zur Zeit noch nicht) werden Sie feststellen, 
dass kein Patentamt von den beiden grossen 
Veränderungen unserer  Zeit, dem immer bren
nender werdenden Personalmangel und  der 
explosionsartigen Vermehrung des Schrifttums, 
unberührt geblieben ist. Ihre Wartezeiten bis 
zum ersten amtlichen Bescheid dürften wohl 
überall mindestens 6 Monate, bis zur (Ertei
lung nach  sachlicher Prüfung in jedem Fall 
sogar weit  über  2 Jahre  betragen. Mit solchen 
Verzögerungen wird d ie  Rolle der nationalen 
Patentämter als Diener des technischen Fort
ischritts naturgemäss fragwürdig. Ausgerechnet 


